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Am 

Donnerstag, 04.07.2024, 19.00 Uhr  

 

findet im Gasthof Voller, Dorfstraße 19 in 48308 Senden, eine Versammlung der 

Jagdgenossenschaften Senden XII, Senden XIII und Senden XIV statt, zu der 

Sie hiermit freundlichst eingeladen werden. 

 

 

T a g e s o r d n u n g: 

 

1. Begrüßung 
 

2. Abrundung des Genossenschaftsbezirks Senden XII 
 

3. Neuverpachtung 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die zum 01.04.2025 anstehende 
Neuverpachtung / Höhe der an die Gemeinde Senden abzuführenden Hebe-
gebühren für die Geschäftsführung 

 

4. Neufassung der Satzungen der Jagdgenossenschaft Senden XII, XIII und XIV 
 

5. Verschiedenes 
 

 
Senden, den 05.06.2024 
Az.: III – 717 – 50 
Der Bürgermeister 
 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



Mustersatzung zu Punkt 4 „Neufassung der Satzung der Jagdgenossenschaft“ der 

Einladungen zu den Genossenschaftsversammlungen  

der Jagdgenossenschaften Senden am 04.07.2024 

 

 

Satzung der Jagdgenossenschaft Senden ___  

nach dem Landesjagdgesetz NRW (LJG) 

 

Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagd-

bezirks Senden _____ hat am 04.07.2024 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Name und Sitz der Jagdgenossenschaft 

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Senden ___ist gemäß § 7 

Absatz 1 des LJG-NRW eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie führt den Namen 

„Jagdgenossenschaft Senden _____“ und hat ihren Sitz in Senden. 

 

§ 2 

Gemeinschaftlicher Jagdbezirk 

(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst gemäß § 8 Absatz 1 des Bundesjagdge-

setzes alle Grundflächen der Gemeinde Senden mit Ausnahme der Eigenjagdbezirke 

sowie zuzüglich der von der zuständigen Jagdbehörde angegliederten und abzüglich der 

abgetrennten Grundflächen. 

(2) Hinsichtlich der Grenzen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes wird auf den beilie-

genden Lageplan verwiesen. 

 

§ 3 

Gebiet der Jagdgenossenschaft 

Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst die jagdlich nutzbaren Grundflächen des 

gemeinschaftlichen Jagdbezirks Senden _____, deren Eigentümerinnen und Eigentümer 

der Jagdgenossenschaft als Mitglieder angehören. 

 

§ 4 

Mitglieder der Jagdgenossenschaft 

(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossinnen und Jagdgenossen) sind die 

Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundflächen, die das Gebiet der Jagdgenossen-

schaft bilden. Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundflächen des gemeinschaftli-

chen Jagdbezirks, auf denen die Jagd ruht oder aus anderen Gründen nicht ausgeübt 



werden darf, gehören gemäß § 9 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes insoweit der Jagd-

genossenschaft nicht an. 

(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in dem die Eigentümerinnen und 

Eigentümer der zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehörenden Grundflächen und 

deren Größen ausgewiesen werden. Das Jagdkataster ist fortzuführen. Durch Eigen-

tumswechsel eingetretene Änderungen hat die Erwerberin oder der Erwerber dem Jagd-

vorstand nachzuweisen. Die Jagdgenossenschaft ist, soweit es zur Erfüllung der ihr ge-

setzlich zugedachten Aufgaben erforderlich ist, zur Datenverarbeitung von personenbe-

zogenen Daten der Mitglieder und sonstiger Dritter berechtigt. Dies gilt insbesondere für 

personenbezogene Daten der Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, Jagdausübungsbe-

rechtigten, Jagdgäste sowie der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschafterinnen und 

Bewirtschafter des eigenen und der angrenzenden Jagdbezirke. Daten zu Grundstücken 

und Eigentumsverhältnissen von Flächen, die nach § 6a des Bundesjagdgesetzes von 

der Bejagung ausgenommen sind, werden von der Jagdgenossenschaft außerhalb des 

eigentlichen Jagdkatasters gesondert geführt. 

Den Jagdgenossinnen und Jagdgenossen sowie deren schriftlich bevollmächtigten Ver-

treterinnen und Vertretern steht das Recht zur Einsicht in das Jagdkataster zu.  Vorbe-

haltlich eines abweichenden und bekanntzugebenden Vorstandsbeschlusses liegt das 

Jagdkataster zur Einsicht in Senden bei der Geschäftsführung der Jagdgenossenschaft 

Senden _____ aus. 

(3) Die Jagdgenossenschaft hält eine Jagdgebietskarte vor und aktualisiert diese jeweils 

auf den neusten Stand.  Die Jagdgebietskarte ist so anzulegen, dass sich die Jagdbe-

zirksgrenzen parzellenscharf hieraus entnehmen lassen. Eine Ausfertigung der Karte ist 

jeweils dem Jagdpachtvertrag sowie jeder Verlängerung des Jagdpachtvertrags als Be-

standteil beizufügen.  

 

§ 5 

Aufgaben der Jagdgenossenschaft 

(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach Maßgabe des geltenden Rechts unter eige-

ner Verantwortung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und unter Berücksichti-

gung der jagdlichen Belange alle Angelegenheiten, die sich aus dem Jagdrecht der ihr 

angehörenden Jagdgenossinnen und Jagdgenossen ergeben. 

(2) Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes und der ge-

troffenen vertraglichen Vereinbarungen der Ersatz des Wildschadens, der an den zum 

gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehörenden Grundstücken entsteht. 

 

§ 6  

Organe der Jagdgenossenschaft 

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind 

1. die Genossenschaftsversammlung und 

2. der Jagdvorstand. 



 

§ 7 

Genossenschaftsversammlung 

Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind die Mitglieder der Jagdgenos-

senschaft berechtigt. Sie können sich durch ihre gesetzlichen Vertreterinnen oder Ver-

treter oder nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 dieser Satzung durch Bevollmächtigte ver-

treten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen, muss die Vollmachtgeberin oder 

den Vollmachtgeber sowie die Vollmachtnehmerin oder den Vollmachtnehmer eindeutig 

erkennen lassen, den Anlass der Vollmachtserteilung ausweisen, das Ausstellungsda-

tum benennen und die Dauer der Gültigkeit. Sie ist der Jagdvorsteherin oder dem Jagd-

vorsteher zu Beginn der Versammlung vorzulegen. Die Vorsteherin oder der Vorsteher 

kann Vollmachten, deren Ausstellungsdatum länger als zwei Jahre zurückliegen, zu-

rückweisen, wenn auf diese Möglichkeit in der Einladung hingewiesen wurde.  

 

§ 8 

Zuständigkeit der Genossenschaftsversammlung 

(1) Die Genossenschaftsversammlung beschließt die Satzung und deren Änderungen. 

Sie wählt 

a) die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Jagdvorstandes (Jagdvorsteherin oder 

Jagdvorsteher) und deren Stellvertretung; 

b) zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer und deren Stellvertretung; 

c) eine Schriftführerin oder einen Schriftführer und eine Stellvertretung; 

d) eine Kassenführerin oder einen Kassenführer und eine Stellvertretung; 

e) zwei Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer und deren Stellvertretung. 

(2) Die Genossenschaftsversammlung beschließt weiterhin über 

a) den Haushaltsplan; 

b) die Entlastung des Vorstandes und der Kassenführerin oder des Kassenführers; 

c) die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenlegung und Teilung des gemeinschaftli-

chen Jagdbezirks; 

d) die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks; 

e) das Verfahren und die Bedingungen für den Abschluss von Jagdpachtverträgen; 

f) die Erteilung des Zuschlags bei der Jagdverpachtung; 

g) die Änderung und Verlängerung laufender Jagdpachtverträge; 

h) die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbe-

zirks und zur Erteilung von entgeltlichen Jagderlaubnisscheinen; 

i) den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reinertrages aus der Jagdnutzung; 

j) die Bildung von Rücklagen und deren Verwendung; 

k) die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des Haushaltsplans; 

l) die Beanstandung von Beschlüssen durch den Jagdvorstand; 

m) die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des Jagdvorstandes gemäß § 12 

Absatz 5 dieser Satzung; 

n) die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Jagdvorstan-



des, die Schriftführerin oder den Schriftführer, die Kassenführerin oder den Kassenführer 

und die Rechnungsprüfer; 

o) den Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die Jagdgenos-

senschaft und ihre Funktionsträger; 

p) die Wahl oder Beauftragung einer Datenschutzbeauftragten oder eines Datenschutz-

beauftragten. Sie oder er darf weder Jagdvorsteherin oder Jagdvorsteher, Beisitzerin 

oder Beisitzer noch eine mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten tatsächlich 

beschäftigte Person innerhalb dieser Jagdgenossenschaft sein.  

(3) Regelungen im Sinn des Absatzes 2 Buchstaben c, d, e, f, g, h, i, o und p können im 

Einzelfall durch Beschluss auf den Jagdvorstand übertragen werden. 

(4) Die Genossenschaftsversammlung kann den Jagdvorstand ermächtigen, die Füh-

rung der Kassengeschäfte vertraglich einer Geschäftsführerin oder einem Geschäftsfüh-

rer, die oder der gleichzeitig Schriftführerin oder Schriftführer sein kann, zu übertragen. 

Die Geschäftsführung ist der Gemeinde Senden übertragen. 

Mit der Wirksamkeit des Vertrages entfällt die Wahl einer Kassenführerin oder eines 

Kassenführers und der Stellvertretung. 

(5) Die Rechnungsprüfung kann auf Grund eines Beschlusses der Genossen-

schaftsversammlung einem zugelassenen Wirtschaftsprüfungsunternehmen übertragen 

werden. In diesem Fall entfällt die Wahl der Rechnungsprüferin oder des Rechnungsprü-

fers und der Stellvertretung. Die Aufgaben bereits gewählter Rechnungsprüferinnen oder 

Rechnungsprüfer und der Stellvertretung entfallen mit der Übertragung. 

(6) In den Fällen der Absätze 4 und 5 gelten die Grundsätze des § 12 Absatz 3 und § 14 

Absatz 3 dieser Satzung entsprechend. 

 

§ 9 

Durchführung der Genossenschaftsversammlung 

(1) Die Genossenschaftsversammlung soll durch die Jagdvorsteherin oder den Jagdvor-

steher einmal im Jahr einberufen werden. Die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher 

muss die Genossenschaftsversammlung auch einberufen, wenn mindestens ein Viertel 

aller Jagdgenossen die Einberufung bei ihr oder ihm schriftlich unter Angabe der auf die 

Tagesordnung zu setzenden Angelegenheiten beantragt. Wird der Haushaltsplan für 

mehrere Jahre aufgestellt (§ 14 Absatz 1 dieser Satzung), genügt die Einberufung einer 

Genossenschaftsversammlung während dieses Zeitraumes. 

(2) Die Genossenschaftsversammlung soll am Sitz der Jagdgenossenschaft stattfinden. 

Sie ist öffentlich, soweit nicht durch Beschluss die Öffentlichkeit für die Beratung be-

stimmter Angelegenheiten ausgeschlossen wird. 

(3) Die Einladung zur Genossenschaftsversammlung ergeht durch öffentliche Bekannt-

machung (§ 16 Absatz 2 dieser Satzung). Diese muss mindestens drei Wochen vorher 

erfolgen und Angaben über den Ort und den Zeitpunkt der Versammlung sowie über die 

Tagesordnung enthalten. 

(4) Den Vorsitz in der Genossenschaftsversammlung führt die Jagdvorsteherin oder der 

Jagdvorsteher. Für die Abwicklung bestimmter Angelegenheiten, insbesondere zur 



Durchführung von Wahlen, kann eine andere Person für die Versammlungsleitung be-

stellt werden. 

(5) Zur Wahrung der Warn- und Hinweisfunktion der Einladung sind Tagesord-

nungspunkte klar und eindeutig zu formulieren, sodass die Jagdgenossinnen und Jagd-

genossen den unter den Tagesordnungspunkten abzuhandelnden Inhalt vorab erfassen 

können. Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ können Beschlüsse nach § 8 

Absätze 1 bis 4 dieser Satzung nicht gefasst werden. 

(6) Zu der Genossenschaftsversammlung ist die Aufsichtsbehörde rechtzeitig schriftlich 

einzuladen. 

 

 

 

 

§ 10 

Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft 

(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen gemäß § 9 Absatz 3 des Bundesjagd-

gesetzes sowohl der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen als auch 

der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche. Enthaltungen sind 

bei der Auszählung als „Neinstimme“ zu zählen. Dies gilt nicht, wenn eine enthaltungs-

willige Jagdgenossin oder ein enthaltungswilliger Jagdgenosse für den Zeitpunkt der 

Abstimmung die Versammlung verlässt und deren Abwesenheit bei der Abstimmung 

protokolliert wird. 

(2) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden durch öffentliche Abstimmung gefasst. 

Die Genossenschaftsversammlung kann auf Antrag von mindestens drei Jagdgenossin-

nen oder Jagdgenossen, die zusammen mindestens ein Zehntel der Gesamtfläche des 

Gebietes der Jagdgenossenschaft vertreten müssen, zu einzelnen Tagesordnungspunk-

ten eine schriftliche Abstimmung beschließen. Das gilt nicht für Beschlüsse über die 

Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung nach § 10 Absatz 3 des Bundesjagdge-

setzes. Über die Einzelheiten der schriftlichen Abstimmung ist von den Mitgliedern des 

Jagdvorstandes und den Stimmzählern Verschwiegenheit zu wahren. Die Unterlagen 

sind vom Jagdvorstand mindestens ein Jahr lang, im Fall der Beanstandung oder An-

fechtung des Beschlusses für die Dauer des Verfahrens, aufzubewahren. 

(3) Jede Jagdgenossin und jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Miteigentümer und 

Gesamthandseigentümer eines zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehörenden 

Grundstücks können ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben. Sie haben dem Jagdvor-

stand schriftlich eine bevollmächtigte Person zu benennen. 

(4) Eine bevollmächtigte Vertreterin oder ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens 

eine Jagdgenossin oder einen Jagdgenossen vertreten. Die von einer Bevollmächtigten 

oder einem Bevollmächtigten vertretene Grundfläche darf einschließlich deren eigene 

Grundfläche ein Drittel der Gesamtfläche des Gebiets der Jagdgenossenschaft nicht 

überschreiten. 



(5) Eine Jagdgenossin oder ein Jagdgenosse oder eine Bevollmächtigte oder ein Be-

vollmächtigter ist von der Mitwirkung an der Abstimmung entsprechend § 34 des Bürger-

lichen Gesetzbuches ausgeschlossen, kann sich nicht vertreten lassen und auch keinen 

anderen vertreten, wenn sich die Beschlussfassung auf den Abschluss eines Rechtsge-

schäfts oder auf einen Rechtsstreit zwischen der Jagdgenossenschaft und ihr oder ihm 

selbst bezieht. Das Mitwirkungsverbot gilt jedoch für den Fall nicht, dass eine Jagdge-

nossin oder ein Jagdgenosse, die oder der die Ausübung der Jagd von der Jagdgenos-

senschaft pachten möchte, selbst an der Abstimmung über die Vergabe der Jagdpacht 

und über die Verlängerung eines Jagdpachtvertrags teilnimmt oder eine Stellvertretung 

hierzu bevollmächtigt (§ 7 Absatz 7 des Landesjagdgesetzes). Als Vorstandsmitglied 

darf eine Jagdgenossin oder ein Jagdgenosse nicht an Verträgen mit sich selbst mitwir-

ken. 

(6) Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus 

ihr muss auch hervorgehen, wie viele Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen anwesend 

waren und welche Grundfläche von ihnen vertreten wurde. Die Niederschrift ist von der 

Jagdvorsteherin oder dem Jagdvorsteher sowie von der Schriftführerin oder dem Schrift-

führer zu unterzeichnen und bei der nächsten Genossenschafts-versammlung zur Billi-

gung vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines Monats über die Beschlüsse 

der Jagdgenossenschaft zu unterrichten. Vorstehende Bestimmungen gelten auch für 

die Beschlussfassung über Wahlen. 

§ 11 

Vorstand der Jagdgenossenschaft 

(1) Der Jagdvorstand besteht gemäß § 7 Absatz 5 des LJG aus der Jagdvorsteherin 

oder dem Jagdvorsteher und zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern. Die Mitglieder des 

Jagdvorstandes werden im Fall der Verhinderung durch ihre Stellvertretung vertreten. 

(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist jede volljährige und geschäftsfähige Person. Ist 

eine Personengemeinschaft oder eine juristische Person Mitglied der Jagd-

genossenschaft, so sind auch deren gesetzliche Vertreter wählbar. 

(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt. Die 

Amtszeit beginnt mit dem auf die Wahl folgenden Geschäftsjahr, es sei denn, dass zum 

Zeitpunkt der Wahl kein gewählter Jagdvorstand vorhanden ist; in diesem Falle beginnt 

sie mit der Wahl und verlängert sich um die Zeit von der Wahl bis zum Beginn des 

nächsten Geschäftsjahres. Die Amtszeit verlängert sich bis zur Wahl eines neuen Jagd-

vorstandes um höchstens drei Monate, sofern innerhalb der letzten drei Monate vor dem 

Ende der satzungsmäßigen Amtszeit mindestens eine Genossenschafts-versammlung 

stattgefunden hat und es in dieser nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes gekom-

men ist. 

(4) Die Schriftführerin oder der Schriftführer sowie die Kassenführerin oder der Kassen-

führer werden für die gleiche Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt wie der Jagd-

vorstand; Absatz 3 Satz 2 und 3 werden entsprechend angewendet. Datenschutzbeauf-

tragte oder deren Hilfskräfte können für einen längeren Zeitraum oder auf unbestimmte 

Zeit bis auf Widerruf bestimmt werden. 



(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstandes vorzeitig durch Tod, Rück-

tritt oder Verlust der Wählbarkeit, so rückt die für sie oder ihn gewählte Stellvertreterin 

oder Stellvertreter als Ersatzmitglied in den Jagdvorstand nach. In diesem Fall ist für den 

Rest der Amtszeit in der nächsten Genossenschafts-versammlung eine neue Stellvertre-

tung zu wählen. In gleicher Weise ist eine Ersatzwahl vorzunehmen, wenn ein stellver-

tretendes Mitglied des Jagdvorstandes oder ein anderer Funktionsträger vorzeitig aus-

scheidet. 

 

§ 12 

Vertretung der Jagdgenossenschaft 

(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gemäß § 9 Absatz 2 des Bundes-

jagdgesetzes gerichtlich und außergerichtlich. Er verwaltet die Angelegenheiten der 

Jagdgenossenschaft und ist hierbei an die Beschlüsse der Genossenschaftsversamm-

lung gebunden. Bei der Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen müssen unbeschadet 

der Regelung in Absatz 4 Satz 2 alle Mitglieder des Jagdvorstandes gemeinschaftlich 

handeln. Die alleinige Unterschrift der Jagd-vorsteherin oder des Jagdvorstehers ist bei 

Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen dann jedoch ausreichend, wenn die Jagdvor-

steherin oder der Jagdvorsteher bei der Vornahme eine auf sich lautende schriftliche 

Vollmacht der übrigen Mitglieder des Vorstands vorlegt, aus der hervorgeht, dass die 

Bevollmächtigung für den konkreten Anlass gelten soll. 

(2) Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung vorzuberei-

ten und durchzuführen. Insbesondere obliegt ihm 

a) die Feststellung und Ausführung des Haushaltsplans; 

b) die Anfertigung der Jahresrechnung; 

c) die Überwachung der Schrift- und Kassenführung; 

d) die Verteilung der Erträge an die einzelnen Jagdgenossen; 

e) die Feststellung der Umlagen der einzelner Mitglieder. 

(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf - vorbehaltlich der Sonderregelung für Jagdge-

nossenschaftsversammlungen nach § 10 Absatz 5 dieser Satzung - bei Angelegenheiten 

der Jagdgenossenschaft nicht beratend oder entscheidend mitwirken, wenn die Ent-

scheidung ihr oder ihm selbst, dem Ehepartner, Verwandten bis zum dritten oder Ver-

schwägerten bis zum zweiten Grade oder einer von ihr oder ihm kraft Gesetzes oder 

rechtsgeschäftlicher Vollmacht vertretenen Person einen unmittelbaren Vorteil oder 

Nachteil bringen kann. 

(4) In Angelegenheiten, die an sich der Beschlussfassung durch die Genossenschafts-

versammlung unterliegen, entscheidet der Jagdvorstand, falls die Erledigung keinen 

Aufschub duldet. In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Jagdvorsteherin oder der 

Jagdvorsteher zusammen mit einer Beisitzerin oder einem Beisitzer entscheiden. 

(5) Zu Entscheidungen gemäß Absatz 4 hat die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher 

unverzüglich die Zustimmung der Genossenschaftsversammlung einzuholen. Diese 

kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte Dritter ent-

standen sind. Soweit zulässig, sollen Dringlichkeitserklärungen nur unter dem Vorbehalt 



der noch einzuholenden Zustimmung der Genossenschafts-versammlung abgegeben 

werden. 

(6) Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollständigen Jagdvorstand gewählt hat, 

werden die Geschäfte des Jagdvorstandes nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 des Bun-

desjagdgesetzes in Verbindung mit § 7 Absatz 7 des Landesjagdgesetzes vom Rat der 

Gemeinde Senden wahrgenommen. Die Kosten der vorübergehenden Geschäftsführung 

trägt die Jagdgenossenschaft. 

(7) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich tätig. Die Jagd-genossenschaft 

kann beschließen, den Jagdvorstandsmitgliedern sowie weiteren gewählten Funktions-

trägern einen angemessenen Aufwendungsersatz auch in pauschalierter Form zu ge-

währen. 

 

§ 13 

Sitzungen des Jagdvorstandes 

(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung der Jagdvorsteherin oder des Jagdvorstehers 

nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich zusammen. Er muss einberufen werden, 

wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes dies schriftlich beantragt. 

(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten 

sind. Der Jagdvorstand entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder. 

Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Die stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzungen des Jagdvorstandes bera-

tend teilnehmen. Sie sind zu den Sitzungen einzuladen. 

(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffentlich. Die Schriftführerin oder der 

Schriftführer sowie die Kassenführerin oder der Kassenführer sollen an den Sitzungen 

teilnehmen. Sie sind zu den Sitzungen einzuladen. Im Einzelfall kann die Jagdvorstehe-

rin oder der Jagdvorsteher sonstige Dritte zur Jagdvorstandssitzung einladen, wenn dies 

zur Aufgabenwahrnehmung zweckdienlich ist. 

(5) Der Jagdvorstand kann Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, die das geltende Recht 

verletzen, innerhalb einer Woche beanstanden. Ist ein Beschluss beanstandet worden, 

so ist innerhalb eines Monats nach der Beanstandung eine Genossenschafts-

versammlung durchzuführen. 

(6) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen und von 

den Teilnehmern der Sitzung zu unterzeichnen. Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines 

Monats über die Beschlüsse des Jagdvorstandes zu unterrichten. 

(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 14 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

(1) Die Jagdgenossenschaft stellt für jedes Geschäftsjahr einen Haushaltsplan auf, so-

weit nicht die Genossenschaftsversammlung einen anderen Zeitraum bestimmt. Der 



Zeitraum darf vier Jahre und die Amtszeit des jeweiligen Jagdvorstandes nicht über-

schreiten. 

Der Haushaltsplan muss die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben enthalten und 

ausgeglichen sein. Soweit notwendig, ist ein Nachtragshaushalt zu erstellen und zu be-

schließen. 

(2) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrechnung zu erstellen, die der Rech-

nungs-prüferin oder dem Rechnungsprüfer zur Prüfung und der Genossenschaftsver-

sammlung zur Entlastung des Vorstandes und der Kassenführung vorzulegen ist. Gilt 

der Haushaltsplan für mehrere Jahre, sind Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 

spätestens mit der Entlastung des Jagdvorstandes zum Ende seiner Amtszeit – auch bei 

Wiederwahl – durchzuführen. 

(3) Die Rechnungsprüferin oder der Rechnungsprüfer werden jeweils im Voraus für ein 

Geschäftsjahr bestellt. Die Wiederwahl ist längstens für den Zeitraum einer Amtsperiode 

des Jagdvorstands zulässig. Rechnungsprüferin oder Rechnungsprüfer kann nicht sein, 

wer dem Jagdvorstand als Mitglied oder Stellvertretung angehört oder ein anderes Amt 

für die Jagdgenossenschaft innehat oder wer zu einem Funktionsträger in einer Bezie-

hung der in § 12 Absatz 3 dieser Satzung bezeichneten Art steht. 

(4) Im Übrigen sollen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich 

der Rechnungsprüfung die für die Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen gelten-

den Vorschriften entsprechend angewendet werden, soweit dies mit Blick auf den im 

Vergleich zu diesen Körperschaften geringen Geschäftsumfang angemessen ist. Eine 

kameralistische Buchführung ist grundsätzlich ausreichend und angemessen. 

(5) Beim Verlust der Eigenschaft als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts 

ist das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Jagdgenossenschaft zu liquidieren 

und entsprechend § 10 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes auf die Mitglieder zu vertei-

len. 

 

§ 15 

Kassenverwaltung, Geschäfts- und Wirtschaftsführung 

(1) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr im Sinn des § 11 Absatz 4 

des Bundesjagdgesetzes. 

(2) Für die Kassengeschäfte gelten folgende Grundsätze: 

a) Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen der Jagdgenossenschaft dienen 
intern zur Dokumentation der Billigung und Freigabe von Annahme- und Auszah-
lungs-Buchungen durch den Jagdvorstand. Sie sind von der Jagdvorsteherin o-
der vom Jagdvorsteher und einer Beisitzerin oder einem Beisitzer zu unterzeich-
nen und in den Genossenschaftsunterlagen aufzubewahren. Auf ihrer Grundlage 
sind die in der Jagdgenossenschaft hierfür bestimmten Funktionsträger berech-
tigt, den Zahlungsverkehr unter Einschluss von Online-Banking selbständig 
durchzuführen.  

b) Für den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher 
Reihenfolge und nach der im Haushaltsplan vorgegebenen Gliederung wird von 



der Kassenführerin oder dem Kassenführer ein Kassenbuch geführt. Das 
Kassenbuch kann in Papierform oder digital unter Einhaltung der Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff geführt werden. 
Alle Buchungen sind zu belegen. Die Belege sind nach Geschäftsjahr und 
Buchungsstelle getrennt zu ordnen. Das Kassenbuch dient zusammen mit den 
entsprechenden Belegen als Rechnungslegungsbuch. Diese Unterlagen sind 
mindestens zehn Jahre sicher in Papierform oder digital aufzubewahren. 

c) Die Kassenführerin oder der Kassenführer hat dafür zu sorgen, dass die 
Einnahmen der Jagdgenossenschaft rechtzeitig eingehen und die Ausgaben 
ordnungsgemäß geleistet werden. Außenstände sind durch sie oder ihn 
anzumahnen und nach ergebnislosem Ablauf der hierfür gesetzten Zahlungsfrist 
der Jagdvorsteherin oder dem Jagdvorsteher zur zwangsweisen Beitreibung zu 
melden. 

d) Der Barbestand der Kasse ist möglichst gering zu halten. Entbehrliche 
Barbestände sind unverzüglich bei einem Kreditinstitut mündelsicher und 
verzinslich anzulegen. 

e) Kassenfehlbeträge sind von der Kassenführerin oder dem Kassenführer zu 
ersetzen. Dies gilt nicht, wenn ein Fremdverschulden offensichtlich ist und die 
Kassenführerin oder der Kassenführer ihrer oder seiner Sorgfaltspflicht entspro-
chen hat. Der Ersatz ist im Kassenbuch festzuhalten. Kassenüberschüsse sind 
als „sonstige Einnahmen“ zu buchen. 

(3) Kassenführerin oder Kassenführer sowie deren Stellvertretung kann nicht sein, wer 

zur Unterschrift von Annahme- und Auszahlungsanordnungen befugt ist. 

(4) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit sie nicht zur Erfüllung der Auf-

gaben der Genossenschaft oder nach Maßgabe des Haushaltsplans zur Bildung von 

Rücklagen oder zu anderen Zwecken zu verwenden sind, an die Mitglieder auszuschüt-

ten. Sie sind bis zu ihrer Verwendung nach Möglichkeit verzinslich anzulegen. Die Bil-

dung einer dem Risiko angemessenen Rücklage soll insbesondere dann erfolgen, wenn 

die Jagdgenossenschaft den Wildschadensersatz nicht vollständig auf die Jagdpächterin 

oder den Jagdpächter übertragen hat oder ein Rechtsstreit droht. Solange Beschlüsse 

über die Rücklagenbildung nicht ausnahmsweise ausdrücklich als Beschluss über die 

anderweitige Verwendung in der Beschlussfassung bezeichnet werden, stellt die Be-

schlussfassung zur Rücklagenbildung keinen Beschluss über die anderweitige Verwen-

dung dar. Die Beschlussfassung zur Rücklagenbildung ist auch von den Jagdgenossin-

nen und Jagdgenossen zu beachten, die ihren Jagdgeldanspruch ungekürzt gemäß § 10 

Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes geltend machen wollen. Die Rücklagenhöhe hat sich 

am abzusichernden Risiko nebst etwaigem Sicherheitszuschlag zu orientieren. Im Übri-

gen verbleibt es bei dem Anspruch der Jagdgenossen auf ungekürzte Auszahlung des 

Jagdgeldanspruchs gemäß § 10 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes, wenn in einem Be-

schluss auf anderweitige Verwendung nicht zugestimmt wurde. 

(5) Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dürfen Umlagen nur erhoben werden, 

wenn und soweit dies zum Ausgleich des Haushaltsplans unabweisbar notwendig ist. 

 



§ 16 

Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft 

(1) Die Satzung und Änderungen der Satzung sind mit der Genehmigung der Aufsichts-

behörde für die Dauer von zwei Wochen öffentlich auszulegen. Die Genehmigung sowie 

Ort und Zeit der Auslegung sind entsprechend § 16 der Hauptsatzung der Gemeinde 

Senden durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Senden bekannt zu machen. 

(2) Sonstige Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft, insbesondere der Einladung 

zur Genossenschaftsversammlung, des jährlichen Haushaltsplans, der Beschlüsse über 

die Festsetzung von Umlagen und der Beschlüsse über die Verwendung des Reinertra-

ges der Jagdnutzung gemäß § 10 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes sind entsprechend 

Absatz 1 Satz 2 zu veröffentlichen. 

(3) Für auswärtige Jagdgenossen gilt: 

Soweit Einladungen nicht durch schriftliche Einladung einzelner Jagdgenossinnen oder 

Jagdgenossen erfolgen, haben auswärtige Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen selbst 

zu gewährleisten, dass Bekanntmachungen nach Absatz 1 und 2 durch Informationswei-

tergabe durch am Sitz der Jagdgenossenschaft wohnende Dritte an sie erfolgen. Die am 

Sitz der Jagdgenossenschaft wohnenden Dritte sind in diesem Fall durch die Jagdge-

nossin oder den Jagdgenossen zusätzlich als Zustellungsbevollmächtigte zu benennen. 

Die Bekanntgabe gilt jeweils auch dann als erfolgt, wenn die Jagdgenossin oder der 

Jagdgenosse es unterlassen hat, einen ortsansässigen Dritten als Zustellungsbevoll-

mächtigten zu benennen. 

(4) Unabhängig davon, dass gegenüber Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, 
die eine Mailadresse bei der Jagdgenossenschaft hinterlegt haben, die Be-
kanntmachungswirkung bereits bei Bekanntgabe gemäß den Absätzen 2 und 3 
eintritt, sollen diese zusätzlich per Mail über die Einladung zur Genossenschafts-
versammlung und sonstige Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft unter-
richtet werden. 

Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen sollen von Zeit zu Zeit zur Weitergabe aktuel-

ler Mailadressen angehalten werden. 

 

§ 17 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Satzung wird gemäß § 7 Absatz 2 des LJG mit der Bekanntmachung ihrer Ge-

nehmigung und ihrer öffentlichen Auslegung rechtsverbindlich. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt gleichzeitig die bisherige Satzung vom 

08.03.1991 außer Kraft. 

 



 

 

 

 

 
Geltungsbereich der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes; ohne Maßstab 

 

Der Rat der Gemeinde Senden hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 den Fest-

stellungsbeschluss für die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-

meinde Senden gefasst. 

 

Mit Antrag vom 28.03.2024 wurde der Bezirksregierung Münster als höhere Ver-

waltungsbehörde die 33. Änderung des Flächennutzungsplans zur Genehmigung 

gem. § 6 Abs. 1 BauGB mit den erforderlichen Unterlagen vorgelegt.  



Die Genehmigung gilt gemäß § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB als erteilt, wenn sie nicht 

innerhalb eines Monats nach Antragseingang unter Angabe von Gründen abge-

lehnt wird. Der Antrag ist am 05.04.2024 bei der Bezirksregierung eingegangen; 

eine Ablehnung ist innerhalb der Monats-Frist nicht erfolgt. Nach Ablauf des 

06.04.2024 gilt die 33. Änderung des Flächennutzungsplans zum 07.04.2024 als 

genehmigt (Genehmigungsfiktion). Bezirksregierung Münster, Az.: 35.02.01.300-

012/2024.0001 

 

Die Darstellung des Geltungsbereiches der Änderung des Flächennutzungspla-

nes ist Teil dieser Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe erste Seite) 

beigefügt. 

Der geänderte Flächennutzungsplan, die Begründung und die zusammenfassen-

de Erklärung können ab sofort während der Dienststunden im Rathaus, Münster-

straße 30, 48308 Senden, eingesehen werden. Über den Inhalt der Flächennut-

zungsplanänderung wird Auskunft gegeben. 

 

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Flächennutzungs-

planes in Kraft. 

 

 

Hinweise: 

 

BauGB § 215 Abs. 1  

Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-

zungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

 

 

GO NRW § 7 Abs. 6 Satz 1  

Satzungen 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-



pläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Übereinstimmungsbestätigung 

 

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Flächennutzungsplanänderung mit dem 

Ratsbeschluss vom 07.03.2024 - Sitzungsvorlage Nr. 2022/098/3 – sowie dem 

durch die Bezirksregierung Münster genehmigten Plan übereinstimmt und ent-

sprechend den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverord-

nung vom 26.08.1999 verfahren worden ist. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Der vom Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 07.03.2024 gefasste 

Feststellungbeschluss des Flächennutzungsplanes und die Genehmigungsfiktion 

werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Az.: IV FNP33 

48308 Senden, den 13.06.2024 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



 

 

 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ortskern Senden“ 

 

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 13.06.2024 wurde die 

öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes „Ortskern Senden“ beschlossen. 

Ziel und Zweck der Planung  

Um eine zukunftsfähige Entwicklung des Sendener Ortskerns sicherzustellen, hat 

die Gemeinde im Jahr 2014 ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 

(ISEK) für den Ortskern Sendens erarbeitet. Wesentliches Ziel ist es, die Funkti-



onsfähigkeit des Ortskerns als den zentralen Raum für Handel, Dienstleistungen, 

kulturelle und gastronomische Nutzungen langfristig zu erhalten. Diese Zielset-

zung geht einher mit den Aussagen des Einzelhandelskonzeptes der Gemeinde 

Senden (Fortschreibung 2018), die den Ortskern als den zentralen Versorgungs-

bereich der Gemeinde definiert. Als Zielsetzung formuliert das Einzelhandelskon-

zept die Erhaltung und Stärkung der Einzelhandelszentralität sowie der Funkti-

onsvielfalt des Sendener Hauptgeschäftsbereichs im Ortskern. 

Um die künftige Nutzungsstruktur innerhalb des Plangebietes entsprechend den 

städtebaulichen Zielsetzungen der Gemeinde zu steuern und weiterzuentwickeln 

wurde das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Ortskern 

Senden“ eingeleitet. In dem Bebauungsplan soll geregelt werden, dass die Erd-

geschosszonen - insbesondere in den Hauptgeschäftsstraßen - den gewerbli-

chen Nutzungen, beispielsweise als Einzelhandelsgeschäft, Restaurant, Café 

oder für Dienstleistungsbetriebe, vorbehalten sind. Hierdurch soll der Ortskern in 

seinen vielfältigen Funktionen als belebter Ort unterstützt und den Aufwertungs-

maßnahmen Rechnung getragen werden. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Teil dieser Bekanntmachung und 

als Übersichtsplan (siehe erste Seite) beigefügt. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Ortskern Senden“ wird gem. § 3 Abs. 2 

BauGB 

 

17.06.2024 bis zum 19.07.2024 (einschließlich) 

 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröffentlicht: 

 

www.senden-westfalen.de  Wirtschaft & Bauen  Planen & Bauen  Aktuelle 

Bauleitplanverfahren 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Ortskern Senden“ wird ergänzend im Rat-

haus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 48308 

Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

montags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

dienstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

mittwochs   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

donnerstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

freitags   08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeindeverwaltung Senden 

Stellungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektro-

http://www.senden-westfalen.de/


nisch übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben wer-

den (beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 

können. 

 

Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan 

im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 

Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 

 

 

Az.: IV 622-00 

48308 Senden, den 14.06.2024 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



 

 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Biete“ 

 
Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Senden hat in seiner 

Sitzung am 07.12.2021 beschlossen, den Bebauungsplan „Biete“ zu ändern. 



 

Ziel und Zweck der Planung  

Um eine zukunftsfähige Entwicklung des Sendener Ortskerns sicherzustellen, hat 

die Gemeinde im Jahr 2014 ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 

(ISEK) für den Ortskern Sendens erarbeitet. Wesentliches Ziel ist es, die Funkti-

onsfähigkeit des Ortskerns als den zentralen Raum für Handel, Dienstleistungen, 

kulturelle und gastronomische Nutzungen langfristig zu erhalten. Diese Zielset-

zung geht einher mit den Aussagen des Einzelhandelskonzeptes 

der Gemeinde Senden (Fortschreibung 2018), die den Ortskern als den zentralen 

Versorgungsbereich der Gemeinde definiert. Als Zielsetzung formuliert das Ein-

zelhandelskonzept die Erhaltung und Stärkung der Einzelhandelszentralität so-

wie der Funktionsvielfalt des Sendener Hauptgeschäftsbereichs im Ortskern. 

Der Bebauungsplan „Biete“ trägt dieser Anforderung bereits dadurch Rechnung, 

dass Wohnnutzungen in einigen Bereichen des Plangebietes im Erdgeschoss 

unzulässig sind. Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung ist jedoch 

festzustellen, dass die bestehende Nutzungsstruktur im Plangebiet aufgrund des 

insgesamt hohen Anteils an Wohnnutzungen nicht mit der Zweckbestimmung 

des festgesetzten Baugebietes vereinbar ist. Im Rahmen der 4. Änderung des 

Bebauungsplanes „Biete“ soll die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung da-

her unter Berücksichtigung der Anforderungen der Rechtsprechung und der heu-

tigen Gegebenheiten angepasst werden. Zudem wird mit der vorliegenden Ände-

rung einem Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes zwecks wohnbaulicher 

Erweiterung nachgekommen. 

 

Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Biete“ ist Teil die-

ser Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe erste Seite) beigefügt. 

 

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 13.06.2024 wurde die  

öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 

Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Biete“ wird gem. § 3 Abs. 2 

BauGB 

 

in der Zeit vom 17.06.2024 bis zum 19.07.2024 (einschließlich) 

 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröffentlicht: 

 

www.senden-westfalen.de  Wirtschaft & Bauen  Planen & Bauen  Aktuelle 

Bauleitplanverfahren 

 

http://www.senden-westfalen.de/


Der Entwurf des Bebauungsplanes „Biete, 4. Änderung“ wird ergänzend im Rat-

haus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 48308 

Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

 

montags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

dienstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

mittwochs   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

donnerstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

freitags   08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeindeverwaltung Senden 

Stellungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektro-

nisch übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben wer-

den (beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen und bereits vorliegende um-

weltbezogene Stellungnahmen sind bei der Gemeinde Senden verfügbar: 

 

I. Begründung einschließlich Umweltbericht zur 4. Änd. des Bebauungsplanes 

„Biete“: 

 Im Umweltbericht zum Bebauungsplan werden u. a. die Bestandssituation 

und die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Menschen, ins-

besondere menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Viel-

falt, Fläche und Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie kulturel-

les Erbe und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen und Wir-

kungsgefüge untereinander sowie die Prognose über die Entwicklung des 

Umweltzustandes, die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und bewer-

tet sowie anderweitige Planungsmöglichkeiten dargestellt als auch Aussa-

gen zum Monitoring getroffen. 

  

II. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen als Teil der Begrün-

dung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes „Biete“: 

  

Artenschutzrechtliche Prüfung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes „Biete“ 

 Themen: Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten 

 Prüfung der Verbotstatbestände i. S. d. § 44 BNatSchG 

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  



§ 1a BauGB: Tiere und Pflanzen 

 

III. Stellungnahmen von Fachbehörden sowie sonstigen Trägern öffentlicher Be-

lange aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: 

 

 

a) Stellungnahme Kreis Coesfeld vom 28.11.2022 

 Themen: Bodenschutz und Brandschutz 

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Mensch, Fläche und Boden, Wasser 

 

b) Stellungnahme LWL-Denkmalpflege, Landschafs- und Baukultur in West-

falen vom 25.11.2022 

 Themen: Baukultur, Denkmalschutz 

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 

c) Stellungnahme LWL-Archäologie für Westfalen vom 07.11.2022 

 Themen: Archäologie, Denkmalschutz 

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 

 

Die vorhandenen umweltbezogenen Informationen und die bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen werden ausgelegt. Es handelt sich dabei um 

die vorstehend aufgelisteten Dokumente I – III. 

 

 

Az.: IV 622 

48308 Senden, den 14.06.2024 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich der 37. Änderung des Flächennutzungspla-

nes der Gemeinde Senden (rote Markierung) und Änderung des Bebauungs-

planes „Gewerbegebiet Senden“ (rote und blaue Markierung) 



 
Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Senden hat in seiner 

Sitzung am 18.04.2023 die Beschlüsse zur 37. Änderung des Flächennutzungs-

planes der Gemeinde Senden und zur Änderung des Bebauungsplanes „Gewer-

begebiet Senden“ zur Errichtung eines neuen Bauhofgeländes an der Siemens-

straße gefasst. In seiner Sitzung am 05.12.2023 hat der Bau- und Planungsaus-

schuss den Beschluss gefasst, den Geltungsbereich um die südlich gelegene 

Fläche des Autohauses zu erweitern.  

 

Ziel der Planung ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Errichtung eines neuen Bauhofes der Gemeinde sowie die Erweiterung 

des bestehenden Autohauses. Darüber hinaus sollten weitere Gewerbeflächen 

geschaffen werden. Die derzeit geltenden bauleitplanerischen Voraussetzungen 

lassen diese Entwicklung nicht zu.  

 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes besteht darin, die zurzeit als „Grünflä-

che“ dargestellte Fläche als „Gewerbliche Baufläche“ auszuweisen.  

 

Die Abgrenzung des erweiterten Geltungsbereiches der Änderung des Flächen-

nutzungsplanes sowie des Bebauungsplanes ist Teil dieser Bekanntmachung 

und als Übersichtsplan (siehe erste Seite) beigefügt. 

 

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 13.06.2024 wurde die  

öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 

Die Entwürfe für die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Senden und für die 16. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Sen-

den“ werden gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

in der Zeit vom 17.06.2024 bis zum 19.07.2024 (einschließlich) 

 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröffentlicht: 

 

www.senden-westfalen.de  Wirtschaft & Bauen  Planen & Bauen  Aktuelle 

Bauleitplanverfahren 

 

Die Entwürfe für die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Senden und für die 16. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Sen-

den“ werden ergänzend im Rathaus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. 

OG) – Münsterstraße 30, 48308 Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung ge-

stellt: 

 

http://www.senden-westfalen.de/


montags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

dienstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

mittwochs   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

donnerstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

freitags   08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeindeverwaltung Senden 

Stellungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektro-

nisch übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben wer-

den (beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Im Hinblick auf die Änderung des Flächennutzungsplanes gilt außerdem, dass 

eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 

Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 

aber hätte geltend machen können. 

 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen und bereits vorliegende um-

weltbezogene Stellungnahmen sind bei der Gemeinde Senden verfügbar: 

 

II. a) Begründung einschließlich Umweltbericht zur 37. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes: 

 Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan werden u. a. die Bestandssi-

tuation und die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Men-

schen, insbesondere menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biolo-

gische Vielfalt, Fläche und Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft 

sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwir-

kungen und Wirkungsgefüge untereinander sowie die Prognose über die 

Entwicklung des Umweltzustandes, die geplanten Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen un-

tersucht und bewertet sowie anderweitige Planungsmöglichkeiten inkl. der 

Nichtdurchführung der Planung dargestellt als auch Aussagen zum Moni-

toring getroffen. Darüber hinaus trifft der Umweltbericht Aussagen zur 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-

biete sowie zu der Frage, ob erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Schutzgüter aufgrund der Anfälligkeit des Planvorhabens gegenüber 

schweren Unfällen und Katastrophen zu erwarten sind.  

 



b) Begründung einschließlich Umweltbericht zur 16. Änderung des Bebau-

ungsplanes „Gewerbegebiet Senden“ für den Bereich östlich der Sie-

mensstraße: 

 Im Umweltbericht zum Bebauungsplan werden u. a. die Bestandssituation 

und die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Menschen, ins-

besondere menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Viel-

falt, Fläche und Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie kulturel-

les Erbe und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen und Wir-

kungsgefüge untereinander, zur Kumulierung mit den Auswirkungen von 

Vorhaben benachbarter Plangebiete sowie zu der Frage, ob erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter aufgrund der Anfälligkeit 

des Planvorhabens gegenüber schweren Unfällen und Katastrophen zu 

erwarten sind, sowie die Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-

standes, die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und bewertet sowie 

anderweitige Planungsmöglichkeiten inkl. der Nichtdurchführung der Pla-

nung dargestellt als auch Aussagen zum Monitoring getroffen. 

  

II. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen zur 37. Änderung 

des  

Flächennutzungsplanes und zur 16. Änderung des Bebauungsplanes „Ge-

werbegebiet Senden“ für den Bereich östlich der Siemensstraße: 

  

Fachbeitrag zur Artenschutzrechtlichen Prüfung (Stufe 1) zur 16. Änderung 

des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Senden“ 

 Themen: Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten 

 Prüfung der Verbotstatbestände i. S. d. § 44 BNatSchG sowie erfor-

derliche Maßnahmen um eine Verletzung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände zu vermeiden 

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

§ 1a BauGB: Tiere und Pflanzen 

 

III. Stellungnahmen von Fachbehörden sowie sonstigen Trägern öffentlicher Be-

lange aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

d) Stellungnahme Bezirksregierung Münster, Dezernat 54 – Wasserwirt-

schaft vom 21.03.2024 

 Themen: Wasser 

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Wasser und Boden 

  

e) Stellungnahme LWL-Archäologie für Westfalen vom 15.03.2024 



 Themen: Archäologie, Denkmalschutz 

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 

 

f) Stellungnahme Bezirksregierung Arnsberg vom 15.03.2024 

 Themen: Bergbau und Energie 

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Fläche und Boden 

 

g) Stellungnahme Landesbetrieb Straßenbau NRW – Niederlassung Coes-

feld  

vom 25.03.2024 

 Themen: Erschließung, Verkehr, Entwässerung, Werbeanlagen,  

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Fläche, Boden, Wasser, Emissionen 

 

h) Stellungnahme Kreis Coesfeld vom 26.03.2024 

 Themen: Flächennutzung, Wasserschutz,  

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Mensch, Fläche und Boden, Wasser,  

 

 

i) Stellungnahme Landwirtschaftskammer NRW – Kreisstelle Coesfeld vom 

27.03.2024 

 Themen: Flächennutzung,  

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Mensch, Fläche und Boden,  

 

Die vorhandenen umweltbezogenen Informationen und die bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen werden ausgelegt. Es handelt sich dabei um 

die vorstehend aufgelisteten Dokumente I – III. 

 

Az.: IV 622-31 

48308 Senden, den 14.06.2024 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



 

 

 
 Übersichtsplan Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung  

 

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 13.06.2024 wurde die 

öffentliche Auslegung der 11. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes 

„2. Erweiterung Mönkingheide - Langeland“ im Bereich des Hofes Grothues-

Potthoff gem. § 3 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB beschlossen. 



Anlass für die Änderung des Bebauungsplanes ist ein geplanter Neubau eines 

Wohnhauses am Hof Grothues-Potthoff, zur Eigennutzung des Betreibers. Das 

geplante Wohnhaus soll westlich des bestehenden Wohnhauses an der Straße 

Hof Grothues-Potthoff 1 in dessen jetzigen Gartenbereich errichtet werden.  

 

Da der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan eine nicht überbaubare Grund-

stücksfläche für den Änderungsbereich festsetzt, bedarf es einer Änderung des 

Bebauungsplanes. Durch begleitende Festsetzungen wird eine in Maß und Ge-

staltung ortsübliche Bebauung und Einfügung in die Bebauungsstruktur gesi-

chert, sodass die neu zu errichtende Bebauung nicht aus der Umgebung heraus-

sticht. Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderung des Bebauungs-

planes nicht berührt.  

 

Der Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes ist Teil dieser Be-

kanntmachung und als Übersichtsplan (siehe erste Seite) beigefügt. 

 

Der Entwurf der 11. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes „2. Erweite-

rung Mönkingheide - Langeland“ wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

 

17.06.2024 bis zum 19.07.2024 (einschließlich) 

 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröffentlicht: 

 

www.senden-westfalen.de  Wirtschaft & Bauen  Planen & Bauen  Aktuelle 

Bauleitplanverfahren 

 

Der Entwurf der 11. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes „2. Erweite-

rung Mönkingheide - Langeland“ wird ergänzend im Rathaus der Gemeinde 

Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 48308 Senden zu folgenden 

Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

montags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

dienstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

mittwochs   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

donnerstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

freitags   08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeindeverwaltung Senden 

Stellungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektro-

http://www.senden-westfalen.de/


nisch übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben wer-

den (beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 

können. 

 

Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan 

im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 

Abs. 4 BauGB geändert wird. 

 

Az.: IV 622-00 

48308 Senden, den 14.06.2024 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Sebastian Täger 
 

 


